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Anlage 3 

Entwurf eines Gesetzes zur Konsolidierung kommunale r Haushalte  
(Kommunales Haushaltskonsolidierungsgesetz); 
hier: Auswertung der im Rahmen des Anhörungsverfahr ens vorgelegten 
Stellungnahmen der kommunalen Landesverbände sowie des 
Landesrechnungshofes 

 
 
1. Tenor der Stellungnahmen, generelle Ausführungen  

Der Städteverband begrüßt im Grundsatz die Zielrichtung des Gesetzentwurfes. Die 

Haushaltskonsolidierung bleibe auch im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit 

alternativlos. Die Ausgestaltung des Gesetzentwurfes offenbare jedoch nach Ein-

schätzung des Städteverbandes einen erheblichen Ergänzungs- und Änderungsbe-

darf. 
 

Der Landkreistag begrüßt das Gesetzesvorhaben als wichtigen Schritt in die richtige 

Richtung. Erstmalig seien Anreize erarbeitet worden, einen finanziellen Konsolidie-

rungspfad zu beschreiten. Das Gelingen hänge jedoch maßgeblich von der konkre-

ten Ausgestaltung der Konsolidierungskonzepte und vom Umgang mit diesen ab. 

Eine schwierige Frage sei beispielsweise der Umgang mit Abweichungen vom Kon-

solidierungskonzept. Letztlich werde der Landkreistag das Verfahren, mit dem Neu-

land betreten werde, konstruktiv begleiten. Die Chance zu einem dauerhaften Abbau 

der strukturellen Defizite sollte unbedingt ergriffen werden. 
 

Der Gemeindetag weist darauf hin, dass er die Vorarbeiten an der Konsolidierungs-

hilfe in der Arbeitsgruppe stets konstruktiv-kritisch begleitet habe, obwohl Mitglieder 

des Gemeindetages nur begrenzt von der Konsolidierungshilfe profitierten. Nach 

dem Gesetzentwurf erfülle lediglich Pellworm die Voraussetzungen. Einen Konsens 

über den Gesetzentwurf habe es in der Arbeitsgruppe nicht gegeben. Gleichwohl 

könne der Gemeindetag der Konsolidierungshilfe unter bestimmten Voraussetzungen 

zustimmen. Entscheidend seien die dauerhafte Beseitigung struktureller Defizite, die 

Überwachung eines strengen Einsparpfades auf der Grundlage eines konsequenten 

Konzeptes und die Vorbeugung der Entstehung neuer Defizite. Die Konsolidierungs-

hilfe müsse wirksam, glaubhaft und nachhaltig sein. 
 

Der Landesrechnungshof teilt die Einschätzung, dass sich die finanzielle Situation im 

kommunalen Bereich verschärft habe und nicht absehbar erscheine, dass sich die 

entsprechenden Kommunen allein aus dieser finanziellen Schieflage befreien könn-

ten. Gemeinsame Anstrengungen des Landes und der kommunalen Solidargemein-



 - 2 - 

schaft seien daher aus Sicht der Finanzkontrolle dringend angezeigt. Der Gesetz-

entwurf stelle ein (Kompromiss-)Ergebnis aus den Beratungen in der Arbeitsgruppe 

dar. 
 

Alle kommunalen Verbände nutzen die Gelegenheit zur Stellungnahme, um erneut 

und mit Nachdruck die ab 2007 erfolgte Kürzung der Finanzausgleichsmasse um 

jährlich 120 Mio. Euro zu kritisieren. Einigkeit besteht seitens der kommunalen Ver-

bände in der Einschätzung, dass die Kürzung der Finanzausgleichsmasse für die 

kommunalen Finanzprobleme mitverantwortlich sei und letztlich die Notwendigkeit 

von Konsolidierungshilfen erfordere. Städteverband und Landkreistag halten den 

Eingriff nach wie vor für verfassungswidrig und fordern dessen Rückführung. 
 

Bewertung: 

Nach Artikel 49 Abs. 1 der Landesverfassung stellt das Land im Rahmen seiner fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Wege 

des Finanzausgleichs Mittel zur Verfügung, durch die eine angemessene Finanz-

ausstattung gewährleistet wird. Die Finanzsituation des Landes ist nach wie vor 

‚katastrophal‘.1 Der Stabilitätsrat hat im Mai 2011 für das Land Schleswig-Holstein 

eine drohende Haushaltsnotlage festgestellt. Das Land wird ein weiteres Sanie-

rungsprogramm auflegen, um die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbrem-

se einhalten zu können. Eine Rückführung der Kürzung der Finanzausgleichs-

masse kann somit nicht in Betracht kommen. Gleichwohl beteiligt sich das Land 

zeitlich befristet mit 15,0 Mio. Euro jährlich am Abbau der aufgelaufenen Fehlbe-

träge oder Jahresfehlbeträge (vgl. § 5 Abs. 1 des Gesetzentwurfes). 
 

Hinzuweisen ist darauf, dass sich die kommunale Finanzsituation in Schleswig-

Holstein – beispielsweise gemessen am Indikator ‚Kassenkreditbestand‘ (vgl. all-

gemeine Begründung zum Gesetzentwurf, Ziff. 1) – bereits im Zeitraum von 2001 

bis 2005 und damit vor der angesprochenen Kürzung der Finanzausgleichsmasse 

massiv verschlechtert hat. 
 

Unter Hinweis auf den Kita-Ausbau und die auf Bundesebene geplante Steuersen-

kung ab 2013 vermisst der Städteverband im Gesetzentwurf eine verbindliche 

Selbstverpflichtung des Landes, nichts zu unternehmen bzw. alles zu unterbinden, 

                                            
1 Vgl. Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaus-
haltsrechnung 2009 vom 12. April 2011, Ziff. 7 – Aktuelle Haushaltslage (http://landesrechnungshof-
sh.de/) 
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was zu einer weiteren Belastung der Kommunen führe. Im Übrigen löse der Gesetz-

entwurf nicht den Konflikt über Konnexitätsanforderungen als Voraussetzung für ein 

für beide Seiten verbindliches Konsolidierungsprogramm. Der Städteverband stellt 

klar, dass der Ausgleichsanspruch beim Kita-Ausbau U3 gemäß Art. 49 Abs. 2 der 

Landesverfassung in vollem Umfang aufrechterhalten werde. 
 

Aus Sicht des Städteverbandes sollten mit dem Gesetzentwurf auch der signifikante 

Abbau der Verschuldung und die dauerhafte Absicherung der finanziellen Leistungs-

fähigkeit als weitere Ziele verfolgt werden. 
 

Der Gemeindetag weist darauf hin, dass die weit überwiegende Mehrheit der 

schleswig-holsteinischen Gemeinden in ihrer Handlungsfähigkeit von sehr knappen 

Finanzen bedroht sei. Offenbar gelinge es aber vielen Gemeinden, durch nachhalti-

ges Wirtschaften, strengen Verzicht und eine hohe Steuerungsfähigkeit der Kommu-

nalpolitik den Haushaltsausgleich regelmäßig zu erreichen. 
 

Über den Gesetzentwurf hinaus müssen, so der Gemeindetag, die strukturellen Ur-

sachen der Finanzsituation in den Blick genommen werden. Langfristig müsse die 

finanzielle Handlungsfähigkeit aller Gemeinden in Schleswig-Holstein gesichert wer-

den. Mit dem Gesetzentwurf seien die finanziellen Probleme der Kommunen in kei-

ner Weise gelöst. Das Gesetz könne lediglich einen Beitrag leisten, bestimmten 

Kommunen einen Ausweg zu bieten. 
 

Der Gemeindetag begrüßt die Feststellung, dass die Haushaltskonsolidierungskon-

zepte zusätzlichen Personalaufwand erforderten. Die aktuellen Personalkapazitäten 

der Haushaltsaufsicht im Innenministerium seien nicht ausreichend. In der Geset-

zesbegründung sei der Hinweis zu ergänzen, dass auch die Überprüfung der Einhal-

tung der Konsolidierungsleistungen zu dem zusätzlichen Personalaufwand beitrage. 
 

Bewertung: 

Im Vorblatt zum Gesetzentwurf wird unter Buchstabe D. ausgeführt, dass die Ge-

währung der Konsolidierungshilfen an Kommunen bis 2021 zeitlich befristet ist und 

der zusätzliche Personalaufwand nach erfolgter Abwicklung entfallen kann. Dies 

schließt auch die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der Verträge bis zum 

Ablauf mit ein. 
 

Der Landkreistag hofft, dass eine grundlegende FAG-Reform, die dringend erforder-

lich sei, durch den Gesetzentwurf nicht weit nach hinten verschoben werde. 
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Bewertung: 

In der konstituierenden Sitzung des Finanzausgleichsbeirats am 9. März 2011 

wurde erörtert, dass langfristig wirkende strukturelle Änderungen des Finanzaus-

gleichs mit deutlichen Verschiebungen zwischen den Kommunen aufgrund 

• der Datenlage (Umstellungsprozess auf die Doppik, verspätetes Vorliegen von 

Haushaltsabschlüssen, Mängel in den statistischen Daten), 

• der Finanzlage der Kommunen (aufgelaufene Defizite Ende 2009 in der Grö-

ßenordnung von etwa 650 – 700 Mio. Euro) und  

• der derzeitigen verbesserungsfähigen Transparenz des Finanzausgleichsge-

setzes  

zum Jahr 2013 nicht realisierbar seien. Als Ergebnis wurde vereinbart, dass der 

Finanzausgleichsbeirat 

1. sich zunächst der kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen im FAG annimmt, 

2. eine Verbesserung der Transparenz des FAG anstrebt und auf dieser Grundla-

ge 

3. sich mit Änderungsüberlegungen befasst, die eine langfristige Vorgehensweise 

bedingen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen auf der Grundlage der haushaltsge-

setzlichen Ermächtigung (§ 19 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes 2011/2012 vom 

17. Dezember 2010, GVOBl. Schl.-H. S. 818, 828) die kurzfristig zu realisierenden 

Maßnahmen umgesetzt werden. Die unter Ziff. 2. und 3. dargestellten Änderungen 

bleiben der nächsten Legislaturperiode vorbehalten. 

 

2. Wesentliche Anmerkungen der kommunalen Landesver bände zum Gesetz-

entwurf 
 

2.1 Artikel 1 – Änderung des Finanzausgleichsgesetz es 
 

2.1.1 Finanzierung der Maßnahmen zur Verbesserung d er Finanzsituation der 

Kommunen (§§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 FAG) 

Der Gemeindetag begrüßt einerseits den Landesbeitrag im Kontext der Haushaltsla-

ge sowie der Schuldenbremse des Landes. Er betont jedoch andererseits, dass auf-

grund des höheren kommunalen Anteils im Kern weiterhin eine solidarische Selbst-

hilfe der Kommunen stehe. Auch der Landkreistag erklärt, dass es sich bei den Hilfen 

nahezu ausschließlich um kommunale Finanzmittel handele. Darüber hinaus erwartet 
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der Städteverband, dass sich das Land im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch 

vor dem Hintergrund des Eingriffs in die Finanzausgleichsmasse in höherem Maße 

beteilige. 
 

Bewertung: 

Zutreffend ist, dass über die vorhandenen Mittel des Kommunalen Bedarfsfonds 

hinaus (50 Mio. Euro jährlich) zusätzlich im Zeitraum von 2012 bis 2021 45 Mio. 

Euro jährlich für ‚Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation‘ 

bereitgestellt werden. An diesen zusätzlichen Mitteln beteiligt sich das Land trotz 

eigener erheblicher Finanzprobleme mit 15 Mio. Euro jährlich. Diese finanzielle 

Beteiligung stellt für das Land einen erheblichen Kraftakt dar. Auf die bekannte Fi-

nanzsituation des Landes wird hingewiesen (vgl. auch Ausführungen unter Ziff. 1 

dieser Auswertung). Eine stärkere finanzielle Beteiligung des Landes kann somit 

nach Auffassung der Landesregierung nicht in Aussicht gestellt werden. 
 

Der Landkreistag und der Gemeindetag sprechen sich gegen die Umschichtung von 

15 Mio. Euro aus den Schlüsselzuweisungen aus. Beide Verbände verweisen darauf, 

dass dadurch in erheblichem Umfang die Gefahr bestehe, dass künftig weitere, ins-

besondere finanzschwächere Kommunen in eine finanzielle Schieflage geraten könn-

ten. Ohnehin stehe derzeit nach Auffassung des Landkreistages nicht fest, welche 

Kommunen sich für die Gewährung von Konsolidierungshilfen qualifizieren. Daher 

erscheine zunächst der Verzicht auf die Umschichtung aus den Schlüsselzuweisun-

gen vertretbar. Erst bei nachweisbarem Bedarf und nachgewiesener Zumutbarkeit für 

alle Kommunen sei nach erfolgreicher Antrags- und Anlaufphase eine Aufstockung 

durch eine Gesetzesänderung zu erwägen. Bei dem Hinweis in der Begründung zum 

Gesetzentwurf auf die noch verbleibende Steigerungsrate der Schlüsselzuweisungen 

2012 müsse aus Sicht des Landkreistages berücksichtigt werden, dass 2011 eines 

der schlechtesten Finanzjahre für die Kreise werden könne und kaum als Maßstab 

für die Beurteilung der Verkraftbarkeit tauge. 
 

Bei der Darstellung des kommunalen Solidarbeitrages müsse nach Ansicht des 

Landkreistages und des Gemeindetages gesehen werden, dass auch die bisherige 

Aufstockung des Kommunalen Bedarfsfonds von 18 Mio. Euro im Jahr 2008 über 36 

Mio. Euro im Jahr 2009 und 50 Mio. Euro ab dem Jahr 2010 zu Lasten der Schlüs-

selzuweisungen und damit der Gesamtheit der Kommunen finanziert worden sei. Die 

Umschichtung von den Schlüsselzuweisungen werde, so der Gemeindetag, von den 
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Empfängern von Schlüsselzuweisungen als ‚Überspannung der Solidarität und Über-

forderung‘ angesehen. 
 

Der Landkreistag schlägt vor, die Laufzeit für die Gewährung von Konsolidierungshil-

fen auf fünf Jahre zu befristen. Es sei sicherzustellen, dass der ‚Solidarbeitrag‘ auf 

ein Mindestmaß begrenzt und in einem gelungenen System adressatengerecht ver-

teilt werde. Diese Begrenzung sei legitim, da nach der Einzelbegründung auch der 

Gesetzgeber den Landesbeitrag aufheben würde, sofern die insgesamt bereitgestell-

ten Mittel für den Abbau der Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge nicht mehr benötigt 

würden. Sollte dieser Fall eintreten, müsse diese Regelung ebenfalls für die kommu-

nalen Mittel gelten. 
 

Aus Sicht des Landesrechnungshofes erscheint das Volumen von 75 Mio. Euro Kon-

solidierungshilfen für eine erhebliche Entlastung der potentiellen Empfänger ausrei-

chend zu sein. Ebenfalls scheine das Volumen von 15 Mio. Euro für die Gewährung 

von Fehlbetragszuweisungen ausreichend, um aufgelaufene und möglicherweise in 

Zukunft noch auftretende Fehlbeträge/ Jahresfehlbeträge weitgehend ausgleichen zu 

können. 
 

Bewertung: 

Auf die in der Begründung zum Gesetzentwurf dargelegte heterogene Finanzsitua-

tion der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Bei der Dotation von 

derzeit 50 Mio. Euro jährlich ist der Kommunale Bedarfsfonds nicht auskömmlich, 

die aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge, die sich Ende 2009 auf 

etwa 650 bis 700 Mio. Euro beliefen und bis Ende 2010 auf etwa 750 bis 800 Mio. 

Euro angestiegen sein dürften, in einer absehbaren Zeit abdecken zu können. Erst 

durch die vorgesehene befristete Bereitstellung (zehn Jahre) der zusätzlichen Mit-

tel in dem vorgesehenen Umfang, verknüpft mit einer Intensivierung der Haus-

haltskonsolidierung der betroffenen Kommunen, scheinen langfristig wieder aus-

geglichene Kommunalhaushalte erreichbar zu sein. 
 

Die Kommunen mit besonderen Finanzproblemen erfahren durch die zeitlich be-

fristete Bereitstellung erheblicher Mittel ausdrücklich die Solidarität der Gesamtheit 

aller Kommunen (vgl. Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5, Ziff. 2). Die zeitlich be-

fristete Unterstützung defizitärer Kommunen in der vorgesehenen Größenordnung 

schließt dauerhafte strukturelle Umschichtungen innerhalb des kommunalen Fi-

nanzausgleichs vorerst aus (vgl. Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5, Ziff. 6). Dies 
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entspricht auch der Verabredung im Finanzausgleichsbeirat (vgl. Ausführungen 

unter Ziff. 1 dieser Auswertung). Die Unterstützung der Kommunen mit besonde-

ren Finanzproblemen dürfte insoweit im Interesse aller Kommunen liegen. 
 

Der Ansatz des Landkreistages und des Gemeindetages, den Solidarbeitrag auf 

ein Mindestmaß zu begrenzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die bisherige 

Analyse der kommunalen Finanzsituation zeigt jedoch im Hinblick auf die Summe 

der aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge, dass die vorgesehenen 

Mittel für den Zweck ‚Defizitabbau‘ benötigt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass auch über das Jahr 2010 hinaus vor allem Kommunen mit besonderen Fi-

nanzproblemen noch weiter defizitäre Ergebnisse ausweisen werden. Ein Abbau 

der aufgelaufenen Defizite ist erst möglich, wenn wieder positive Rechnungser-

gebnisse erzielt werden. 
 

An der vorgeschlagenen Dotationshöhe einschließlich der vorgesehenen Um-

schichtung aus den Schlüsselzuweisungen und der vorgesehenen Dauer (zehn 

Jahre) der besonderen Unterstützung sollte festgehalten werden. Gleichwohl wird 

im Hinblick auf eine Begrenzung des kommunalen Solidarbeitrages vorgeschla-

gen, die Begründung wie folgt zu ergänzen: 
 

1. In Ziff. 2 der allgemeinen Begründung wird der letzte Satz im dritten Absatz 

gestrichen; der vierte Absatz erhält folgende Fassung (vgl. Seite 17 der Sy-

nopse): 

„Neben dem Landesbeitrag soll durch Umschichtungen innerhalb des kommu-
nalen Finanzausgleichs die gezielte Unterstützung der Kommunen mit beson-
deren Finanzproblemen, die ihrerseits die eigenen Konsolidierungsanstren-
gungen deutlich intensivieren müssen, erfolgen. Sofern künftig der auf einen 
Zeitraum von zehn Jahren begrenzte Landesbeitrag sowie die Umschichtung 
von den Schlüsselzuweisungen für den genannten Zweck nicht mehr benötigt 
werden, ist eine vorzeitige Rücknahme des Landesbeitrages und der Um-
schichtung durch eine entsprechende Änderung des Gesetzes vorzusehen.“ 

 

2. In der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 1 erhält der letzte Satz folgende Fas-

sung (vgl. Seite 19 der Synopse): 

„Über die konkrete Höhe der Reduzierung ist im Zusammenhang mit einer 
Rückführung der Umschichtung von den Schlüsselzuweisungen zu entschei-
den.“ 

 

3. In der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5 erhält unter Ziff. 5 der letzte Satz 

folgende Fassung (vgl. Seite 33 der Synopse): 
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„Sofern die insgesamt bereitgestellten Mittel für den Abbau der Fehlbeträge 
oder Jahresfehlbeträge nicht mehr benötigt werden, sind eine Rücknahme des 
durch Aufstockung der Finanzausgleichsmasse erbrachten Landesanteils und 
der Umschichtung von den Schlüsselzuweisungen für die Zukunft vorzusehen.“ 

 

2.1.2 Trennung der Anspruchsberechtigung für Konsol idierungshilfen und 

Fehlbetragszuweisungen (§ 16 FAG) 

Der Städteverband spricht sich gegen die vorgesehene Trennung der Anspruchsbe-

rechtigung aus und begründet dieses ausführlich. Nach seiner Auffassung müsse 

allen Kommunen das Recht auf die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zu-

stehen. Wegen der weitreichenden Folgen müsse eine Teilnahme an dem Verfahren 

zur Gewährung von Konsolidierungshilfen freiwillig sein. Einen gesetzlichen bzw. fak-

tischen Zwang zur Antragstellung dürfe es nicht geben. Sofern sich für eine Kommu-

ne die Chance biete, hauptsächlich aus eigener Kraft eine geordnete Haushaltswirt-

schaft wiederherzustellen, dürfe dies nicht durch den Ausschluss von Fehlbetrags-

zuweisungen bestraft werden. 
 

Im Übrigen sprächen nach Auffassung des Städteverbandes auch verfassungsrecht-

liche Gründe gegen einen Ausschluss von Fehlbetragszuweisungen. Die mit der 

kommunalen Entscheidung auf einen Verzicht der Konsolidierungshilfe verbundene 

Folge eines Ausschlusses von Fehlbetragszuweisungen verstoße gegen Art. 49 

Abs. 1 der Landesverfassung. Danach habe das Land die Leistungsfähigkeit steuer-

schwacher Gemeinden zu sichern, einen Ausgleich unterschiedlicher Aufgabenbe-

lastungen herbeizuführen und eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleis-

ten. Die strikte Trennung benachteilige die Kommunen mit besonderen Finanzprob-

lemen, die den alternativlos vorgegebenen Weg eines zehnjährigen Konsolidie-

rungsprojekts ganz oder teilweise nicht gehen könnten oder wollten. Auch werde, so 

der Städteverband, die Verknüpfung von Finanzzuweisungen mit konkreten haus-

haltsrechtlichen Verhaltensvorgaben im Finanzausgleichsgesetz dem Verfassungs-

auftrag nicht gerecht. Die Verhaltensanforderungen seien in der Gemeindeordnung 

oder der Gemeindehaushaltsverordnung zu regeln. 
 

Für den Gemeindetag hingegen ist die vorgesehene strenge Trennung von Konsoli-

dierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen von besonderer Bedeutung. Nur so 

könne der Fehlbetragsfonds wieder wirksamer werden. Im Übrigen sei angesichts 

unterschiedlicher Ausgangslagen die vorgesehene Trennung logisch zwingend. 
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Die mit der Unterscheidung von Konsolidierungshilfen einerseits und Fehlbetragszu-

weisungen andererseits verbundene Trennung der Anspruchsvoraussetzungen wird 

auch vom Landesrechnungshof unterstützt. Es erscheine sachgerecht, die finanz-

wirtschaftlich nachvollziehbar voneinander getrennten Gruppen auch unterschiedlich 

zu behandeln. 
 

Bewertung: 

Die Frage der Trennung beider Anspruchsberechtigungen ist ausführlich in der 

gemeinsamen Arbeitsgruppe erörtert worden. Durch die definierten Anspruchsvo-

raussetzungen für eine Gewährung von Konsolidierungshilfe sind die Kommunen 

mit besonderen Finanzproblemen identifiziert worden. Diesen Kommunen, die of-

fensichtlich über dauerhafte und in ihrer Dimension besondere Probleme verfügen, 

bietet der Kommunale Bedarfsfonds im Regelfall keine nachhaltige Perspektive für 

einen Haushaltsausgleich. Als Surrogat für den Kommunalen Bedarfsfonds stehen 

diesen Kommunen künftig Konsolidierungshilfen zu. Gegenüber dem Kommuna-

len Bedarfsfonds können die potentiellen Empfänger höhere Zuweisungen erhal-

ten, müssen jedoch gleichzeitig – sowohl formal als auch materiell – höhere An-

forderungen erfüllen. Die besonderen Finanzprobleme einiger Kommunen, die im 

Gesetzentwurf definiert sind, rechtfertigen für einen vorübergehenden Zeitraum 

die unterschiedlichen Förderungen, deren Intention ‚Defizitabbau‘ letztlich jedoch 

identisch ist. 

 

2.1.3 Gewährung von Konsolidierungshilfen (§ 16 a F AG) 
 

a) Kreis der Anspruchsberechtigen (Absatz 1) 

Der Gemeindetag weist darauf hin, dass geeignete Kriterien für den Zugang zur 

Konsolidierungshilfe nicht leicht zu finden seien. Zu den gewählten Abgrenzungskri-

terien betont der Gemeindetag, dass über den Empfängerkreis hinaus eine deutlich 

größere Zahl von Gemeinden ebenfalls von erheblichen Defiziten betroffen sei. Si-

chergestellt werden müsse, dass nur Kommunen Konsolidierungshilfe erhalten, de-

ren finanzielle Probleme strukturell bedingt seien. Daher regt der Gemeindetag an, 

zu prüfen, ob hierfür im Zeitraum von 2002 bis 2009 das Vorhandensein eines Fehl-

betrages in fünf Jahren genüge. 
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Aus Sicht des Städteverbandes wäre klarstellend zu ergänzen, dass bei Vorliegen 

der Voraussetzungen von Ziff. 1 und 2 Kommunen mit besonderen Finanzproblemen 

einen Anspruch auf Konsolidierungshilfen haben. 
 

Der Landesrechnungshof unterstützt die Voraussetzung, nach der eine Kommune 

Konsolidierungshilfe erhält, sofern sie in der Mehrzahl der vergangenen Jahren Fehl-

beträge ausgewiesen hat. Auch die weitere Voraussetzung, nach der der aufgelaufe-

ne Fehlbetrag mindestens 5 Mio. Euro betragen muss, werde für vertretbar gehalten. 

Für die Kommunen mit geringeren Fehlbeträgen stellen die Fehlbetragszuweisungen 

das geeignete Instrument dar. 
 

Bewertung: 

Allein bei Vorliegen der in Absatz 1 Ziff. 1 und 2 definierten Zugangsvorausset-

zungen wird noch kein Anspruch auf Konsolidierungshilfen begründet. Erst bei Zu-

standekommen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages werden die formellen und 

materiellen Voraussetzungen erfüllt. Insoweit kann der Forderung des Städtever-

bandes nicht entsprochen werden. 
 

Hinsichtlich der Prüfbitte des Gemeindetages ist festzustellen, dass durch eine Er-

höhung oder Reduzierung der vorgegebenen Anzahl unausgeglichener Ergebnis-

se in dem gewählten Zeitraum der Empfängerkreis erweitert oder verringert wer-

den würde. Das gewählte Kriterium eines bis 2009 vorhandenen Defizits in fünf 

von acht Jahren stellt sicher, dass es sich im Einzelfall nicht nur um ein partielles 

Finanzproblem handelt. Durch einen Ende 2009 existierenden aufgelaufenen 

Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag von mindestens 5,0 Mio. Euro als weitere Zu-

gangsvoraussetzung kann darüber hinaus auch aktuell ein erhebliches Problem 

grundsätzlich unterstellt werden. 

 

b) Materielle Voraussetzungen (Absatz 2) 

Der Landesrechnungshof erachtet es als sinnvoll und erforderlich, dass mit den Kon-

solidierungshilfen konkrete Eigenanstrengungen der potenziellen Empfänger ver-

knüpft und hierfür verbindliche Konzepte unter Einbeziehung aller Beteiligten erstellt 

werden sollen. 
 

Der Gemeindetag betont, dass es angesichts der Unterschiedlichkeit der betroffenen 

Kommunen richtig sei, dass der Gesetzentwurf auf ein schematisches Einheitskon-

zept verzichte. Gleichzeitig sollten jedoch bestimmte Vorgaben, wie beispielsweise 
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die Frage der Veräußerung von Vermögen, durch den Gesetzgeber selbst festgelegt 

werden. Nach Auffassung des Städteverbandes sei zumindest in den Richtlinien zu 

ergänzen, welche Maßnahmen als Eigenanteil anerkannt werden – Einsparungen 

durch Aufgabenstreichung und -reduzierung, Vermögensveräußerungen und Ein-

nahmeverbesserungen. 
 

Der Landesrechnungshof erneuert seine Empfehlung, den Kommunen – trotz ge-

wünschter Individualität bei der Beurteilung der Finanzsituation und der Bewertung 

bereits ergriffener Maßnahmen der einzelnen Kommune – in den Richtlinien einen 

quantitativen Hinweis darauf zu geben, was als ‚angemessenes Verhältnis‘ angese-

hen werden kann. Auch der Städteverband weist darauf hin, dass die Frage des ‚an-

gemessenen Verhältnisses‘ der Konsolidierungsmaßnahmen noch konkretisierungs-

bedürftig sei. Vieles spreche zwar dafür, die Angemessenheit unter Einbeziehung 

bisheriger Konsolidierungsmaßnahmen individuell zu bestimmen. Gleichwohl beste-

he die Gefahr einer Ungleichbehandlung. 
 

Bewertung: 

Der Gesetzentwurf selbst bestimmt die Höhe des von den Kommunen zu erbrin-

genden Eigenanteils nicht und beschränkt sich auf den unbestimmten Rechtsbe-

griff ‚angemessenes Verhältnis‘. Letztlich sind mit der Zielsetzung eines möglichst 

ausgeglichenen Haushalts in zehn Jahren die Konsolidierungsmaßnahmen indivi-

duell festzulegen. Gleichwohl sollte die angesprochene Richtlinie Regelungen zur 

Konkretisierung des von der Kommune zu erbringenden Eigenanteils enthalten. 

Die Kommune wird dann im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes konkret ein-

zelne Maßnahmen vorschlagen, die in der Summe den ‚angemessenen‘ Eigenan-

teil bilden. 
 

Die Darstellung der bisher durchgeführten Maßnahmen im Konsolidierungskonzept 

mache nach Auffassung des Städteverbandes Sinn, wenn diese angerechnet werden 

können. Die bisherigen Maßnahmen seien der Kommunalaufsicht jedoch bekannt. 
 

Ferner seien, so der Städteverband, die zu berücksichtigenden ‚strukturellen Beson-

derheiten‘ auslegungsbedürftig. Neben individuellen Besonderheiten sollten auch 

belastende nicht steuerbare Effekte berücksichtigt werden, beispielsweise Minder-

einnahmen aufgrund einer Steuerreform, Mehrbelastungen aus der Umsetzung von 

Bundes-/ und Landesgesetzen sowie aus der Umstellung auf Doppik. Auch könnten 
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zu einem bestimmten Anteil steuerliche Mindereinnahmen infolge der Finanzkrise 

einbezogen werden. 
 

Bewertung: 

Grundsätzlich soll jede Kommune den in der Richtlinie noch festzulegenden an-

gemessenen Eigenanteil erbringen. Im Einzelfall mag es jedoch aus Gründen, die 

die Kommune nicht zu vertreten hat, trotz Ausnutzung jeglicher Sparmöglichkeit 

nicht möglich sein, den angemessenen Eigenanteil zu erfüllen. In dem Fall wäre 

ein Ausschluss von der Gewährung der Konsolidierungshilfe nicht vertretbar. Dies 

bedarf jedoch einer Prüfung im Einzelfall.  
 

Dem vom Städteverband erwogenen Ansatz, bestimmte strukturelle Besonderhei-

ten, die für alle Konsolidierungshilfeempfänger gelten, zu ermitteln und generell ‚in 

Abzug‘ zu bringen, kann nicht entsprochen werden. Ein solches Vorgehen, das 

auch in der gemeinsamen Arbeitsgruppe erörtert wurde, entspricht zwar der Rege-

lung über die Gewährung der Konsolidierungshilfe des Bundes und der Länderge-

samtheit an die fünf hochverschuldeten Länder. Das Vorgehen dort basiert jedoch 

auf einem aufwändigen, wissenschaftlich fundierten Konjunkturbereinigungsver-

fahren. Ein solches Verfahren ist für die kommunalen Konsolidierungshilfeemp-

fänger nicht leistbar. Vor diesem Hintergrund wurden die Überlegungen in der Ar-

beitsgruppe wieder verworfen. 
 

Der Städteverband weist darauf hin, dass die kommunale Selbstverantwortung für 

den Zeitraum von zehn Jahren – und damit zwei Kommunalwahlperioden – erheblich 

beschnitten werde. Auch der Gemeindetag spricht den Zeithorizont des Konzeptes 

an und erwägt eine ergänzende Regelung, nach der eine Anpassung im Prozess 

möglich sei, insbesondere wenn sich die Umsetzung einzelner Maßnahmen ohne 

Zutun der Kommune als unmöglich erweise. 
 

Bewertung: 

Das Modell der Konsolidierungshilfe ist bewusst auf einen Zeitraum von zehn Jah-

ren angelegt worden. Dies entspricht in etwa auch dem Zeitraum, der dem Land 

auf der Grundlage der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse für die 

Sanierung der Landesfinanzen zur Verfügung steht. In der Tat ist in diesem Zeit-

raum der (kommunal-)politische Gestaltungsspielraum grundsätzlich einge-

schränkt. Dieses ist jedoch Folge der besonderen Finanzprobleme einzelner 

Kommunen, die durch die Konsolidierungshilfe überwunden werden sollen. 
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Im Übrigen obliegt es der Kommune selbst, verschiedene Maßnahmen zur Haus-

haltskonsolidierung vorzuschlagen und somit auch Prioritäten zu setzen. 
 

Nach dem Hinweis des Landkreistages müsse in § 16 a Abs. 2 S. 2 nicht auf das 

Jahr 2010, sondern richtigerweise auf das Jahr 2012 Bezug genommen werden. 
 

Bewertung: 

Im Jahr 2012 können die Empfänger von Konsolidierungshilfen bei Erfüllung der 

Voraussetzungen Zuweisungen zur Abdeckung der bis Ende 2010 aufgelaufenen 

Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge erhalten. Die Konsolidierungsmaßnahmen der 

Kommunen müssen nach § 16 a Abs. 2 S. 2 in einem angemessenen Verhältnis 

zu den im Jahr 2012 für das Jahr 2010 gewährten Konsolidierungshilfen stehen. 
 

Zur Vermeidung von Missverständnissen werden in der Einzelbegründung zu Arti-

kel 1 Nr. 5 in Ziff. 4 im 3. Absatz die ersten beiden Sätze wie folgt formuliert (vgl. 

Seite 29 der Synopse): 

„Mit dem Antrag ist dem Innenministerium ein Konsolidierungskonzept vorzulegen, 
in dem die in den vergangenen Jahren bereits durchgeführten und künftig noch 
geplanten Konsolidierungsmaßnahmen dargestellt und monetär bewertet werden. 
Um das Ziel des ausgeglichenen kommunalen Haushalts erreichen zu können, 
sollen die Maßnahmen in Abhängigkeit zur Größenordnung der für das Jahr 2010 
gewährten Konsolidierungshilfe und damit letztlich zum aufgelaufenen Defizit ste-
hen.“ 

 

c) Formale Voraussetzungen (Absatz 3) 

Der Städteverband weist darauf hin, dass nicht deutlich werde, bis wann ein Antrag 

gestellt sein muss. Denkbar sei, dass ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 2013 rechts-

wirksam zustande komme mit der Folge, dass Konsolidierungshilfen für das Jahr 

2012 erst im Jahr 2013 ausgezahlt würden. Klarstellend sei auszuschließen, dass in 

diesem Fall der Anspruch auf Zahlung der Konsolidierungshilfe nicht entfalle. 
 

Darüber hinaus sieht der Städteverband einen Zeitdruck, bereits in 2012 ein stadtin-

tern abgestimmtes Konsolidierungskonzept vorlegen zu müssen. Die Erarbeitung 

eines Konzeptes bedürfe einer gründlichen Vorbereitung und Abstimmung zwischen 

Verwaltung und Politik. Eine verspätete Abgabe hätte zur Folge, dass ein potentieller 

Empfänger für die nächsten Jahre weder einen Anspruch auf Konsolidierungshilfe 

noch auf Fehlbetragszuweisungen geltend machen könnte. Vor diesem Hintergrund 
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plädiert der Städteverband dafür, die Abgabe des Konzepts auch noch im Jahr 2013 

zuzulassen. 
 

Bewertung: 

Analog zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen wird der Zeitpunkt für die 

Antrag auf Gewährung von Konsolidierungshilfen in den Richtlinien festzulegen 

sein. Nach den Erörterungen in der Arbeitsgruppe wird dieser Zeitpunkt noch in 

der ersten Jahreshälfte 2012 liegen. Zur Klarstellung wird vorgeschlagen, in der 

Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5 unter Ziff. 4 im zweiten Absatz den zweiten 

Satz wie folgt zu formulieren (vgl. Synopse Seite 29): 

„Vorgesehen ist, dass die Konsolidierungshilfeempfänger bis zu einem in den 
Richtlinien noch festzulegenden Zeitpunkt im Jahr 2012 einen entsprechenden An-
trag stellen.“ 
 

Mit dem Antrag sind auch die Konsolidierungskonzepte vorzulegen, die dann zwi-

schen den Beteiligten im Einzelnen verhandelt werden. 
 

Die potentiellen Empfänger von Konsolidierungshilfen dürften sich bereits seit Jah-

ren mit Fragen der Haushaltskonsolidierung befasst haben. Erfahrungsgemäß 

sind dabei bereits die unterschiedlichsten Maßnahmen erwogen worden, die teil-

weise jedoch auch aus kommunalpolitischen Gründen wieder verworfen wurden. 

Auf diesen Diskussionsstand kann insoweit aufgesetzt werden. Zudem ist den po-

tentiellen Empfängern von Konsolidierungshilfen mit Einleitung des Anhörungsver-

fahrens zum Gesetzentwurf bekannt, dass Konsolidierungskonzepte zu erstellen 

sein werden, so dass bereits jetzt kommunalpolitisch Maßnahmen zur Haushalts-

konsolidierung erörtert werden können. 
 

Vorgeschlagen wird, in der Begründung zu Artikel 1 Nr. 5 in Ziff. 5 im ersten Satz 

des zweiten Absatzes das Wort ‚geprüften‘ zu streichen. Nach § 44 Abs. 4 

GemHVO-Doppik sind die Kommunen zur Vorlage des ungeprüften Rechnungser-

gebnisses verpflichtet. Die Vorlage des noch ungeprüften Rechnungsergebnisses 

führt zu einer Beschleunigung des Verfahrens. Grundsätzlich werden Korrekturen 

ohnehin erst bei einem späteren Jahresabschluss einbezogen. Sollte die Prüfung 

des Rechnungsergebnisses durch das Prüfungsamt aufgrund einer nicht unerheb-

lichen Abweichung zu einer Korrektur führen, wäre diese Korrektur jedoch bei der 

Gewährung der Konsolidierungshilfe entsprechend zu berücksichtigen. 
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Der Städteverband hinterfragt den Nutzen der vorgesehenen Einbindung zahlreicher 

Akteure in die Verhandlungen. Die Verhandlungen sollten nur zwischen der Auf-

sichtsbehörde und mittelgewährenden Stelle und dem Antragsteller geführt werden. 

Der jeweils zuständige kommunale Verband könne auf Wunsch in beratender Funk-

tion teilnehmen. Für die Transparenz des Prozesses stehe etwa der FAG-Beirat zur 

Verfügung, dem berichtet werden könne. 
 

Bewertung: 

Der Gesetzentwurf sieht ausdrücklich die Einbindung aller Akteure in die Abstim-

mungsgespräche zur Haushaltskonsolidierung vor. Dieses erhöht nicht nur die 

Transparenz des Verfahrens, sondern ermöglicht auch, Vorschläge zur Haus-

haltskonsolidierung aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen und Erfahrungshinter-

gründe zu erhalten. Daher wird in der Begründung ausdrücklich auch eine Teil-

nahme des Landesrechnungshofes für wünschenswert erachtet (vgl. Begründung 

zu Art. 1 Nr. 5 Ziff. 4). Die Einbindung aller Akteure dürfte insoweit auch im Inte-

resse der potentiellen Empfänger von Konsolidierungshilfen liegen. Vorgeschlagen 

wird daher, an dem gewählten Verfahren festzuhalten. 
 

In Ziff. 2 sind nach Auffassung des Städteverbandes die kreisfreien Städte als Ver-

handlungspartner des Innenministeriums zu ergänzen, in Ziff. 3 sei die zeitliche Be-

fristung für die Zustimmung der Gemeindevertretung bzw. des Kreistages großzügi-

ger zu gestalten. 
 

Bewertung: 

Generell ist im Gesetzentwurf von Gemeinden und Kreisen die Rede, sofern die 

kreisfreien Städte nicht ausdrücklich als eigenständige Gruppe erfasst werden 

(z.B. Abs. 4). Der kommunalverfassungsrechtliche Terminus ‚Gemeinde‘ im Sinne 

des Gesetzentwurfes umfasst somit auch die kreisfreien Städte. 
 

Der Zeitraum für die Zustimmung der Gemeindevertretung bzw. des Kreistages ist 

bewusst eng gewählt worden, um im Interesse der Konsolidierungshilfeempfänger 

zügig die Zuwendungen gewähren zu können. Aufgrund der frühzeitigen Einbin-

dung der kommunalpolitischen Entscheidungsträger in den gesamten Prozess 

scheint der enge Zeitraum für die Zustimmung vertretbar zu sein. 
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d) Verteilungsmaßstab (Absatz 4) 

Der Landkreistag kritisiert hinsichtlich der Mittelverteilung die einseitige Ausrichtung 

auf Fehlbeträge bzw. Jahresfehlbeträge und fordert, zusätzliche Erkenntnisse aus 

der Anwendung der Doppik mit einzubeziehen. So seien beispielsweise negative Ei-

genkapitalvorträge gleichfalls als Bestandteil der Fehlbeträge bzw. Jahresfehlbeträge 

zu betrachten. 
 

Nach Auffassung des Gemeindetages setze eine Vergabe der Hilfen anhand der Hö-

he der Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge keinerlei Anreize, die Eigenanstrengun-

gen zum Abbau der Fehlbeträge zu verstärken. Der Gemeindetag schlägt daher vor, 

diesem Verteilungsprinzip eine ‚erfolgsbezogene Komponente‘ hinzuzufügen, ohne 

dies näher auszuführen. 
 

Der Städteverband weist darauf hin, dass die aufgelaufenen Defizite etwa zu zwei 

Dritteln auf die kreisfreien Städte entfielen. Diese Vorabquotierung, die die Kreise 

und Gemeinden einseitig und unbegründet begünstige und eine Abkehr vom Solidari-

tätsprinzip darstelle, erweist sich aus Sicht des Städteverbandes als nicht vertretbar; 

die Konsolidierungshilfen sollten bedarfsgerecht auf Grundlage des Anteils der auf-

gelaufenen Defizite quotiert werden. 
 

Der Landesrechnungshof hält die in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehlbeträge 

bzw. Jahresfehlbeträge als Verteilungsmaßstab für sachgerecht. Auch sei im Hinblick 

auf die Größenordnung der Defizite eine Differenzierung zwischen der Gruppe der 

kreisfreien Städte und der Gruppe der übrigen Kommunen und Zuordnung von Teil-

kontingenten gerechtfertigt. Der Landesrechnungshof spricht sich im Hinblick auf die 

Defizite für eine Aufteilung von 40 Mio. Euro zugunsten der kreisfreien Städte und 35 

Mio. Euro zugunsten der übrigen Kommunen aus. 
 

Bewertung: 

Im bestehenden Kommunalen Bedarfsfonds werden derzeit die Fehlbetragszuwei-

sungen nach Kontingenten auf die einzelnen Kommunalgruppen verteilt, die den 

Anteilsverhältnissen an den Schlüsselzuweisungen entsprechen. Innerhalb der 

kontingentierten Kommunalgruppen erfolgt die Aufteilung der Fehlbetragszuwei-

sungen nach dem Anteilsverhältnis der Defizite. 
 

Die Einführung der Konsolidierungshilfen und die kommunalgruppenübergreifende 

Abgrenzung zu den Fehlbetragszuweisungen schließt eine Kontingentbildung 
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künftig aus. Der Intention des Gesetzentwurfes entsprechend wird der Abbau der 

aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge angestrebt, so dass diese 

zwangsläufig den sachgerechten Verteilungsmaßstab bilden. 
 

Da die unterschiedlichen Kommunen – kleinere kreisangehörige Gemeinden, 

Kreise sowie kreisfreie Städte – mit zum Teil stark divergierenden Fehlbeträgen/ 

Jahresfehlbeträgen gleichermaßen einen Anspruch auf die Gewährung von Kon-

solidierungshilfen geltend machen können, würde eine reine Ausrichtung aus-

schließlich auf das Verhältnis der Fehlbeträge zueinander gerade die kleineren 

Gemeinden – auch gegenüber dem bestehenden System der Fehlbetragszuwei-

sungen – unangemessen benachteiligen. Unter Berücksichtigung dieser Prämisse 

ist die gewählte Kontingentierung zwischen den kreisfreien Städten einerseits so-

wie allen übrigen Kommunen andererseits geboten. Bei der Kontingentbildung ist 

ferner zu berücksichtigen, dass die Mittel, die für eine Gruppe nicht mehr benötigt 

werden, der anderen Gruppe zufließen. Vor diesem Hintergrund wird in der vorge-

sehenen Kontingentierung auch keine Abkehr vom Solidaritätsprinzip gesehen. 

Klarstellend sollte in der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5 in Ziff. 5 im dritten 

Absatz der dritte Satz wie folgt formuliert werden (vgl. Synopse Seite 32): 

„Um dieses Ungleichgewicht mit erheblichen Nachteilen zu Lasten kleinerer Kom-
munen gegenüber dem Status Quo zu begrenzen, wird für vertretbar erachtet, den 
Anteil der kreisfreien Städte an der Konsolidierungshilfe auf die Hälfte der zur Ver-
fügung stehenden Mittel zu begrenzen.“ 
 

Hinsichtlich der vom Gemeindetag geforderten Erfolgskomponente ist darauf hin-

zuweisen, dass die Konsolidierungshilfen im Regelfall nur gewährt werden, wenn 

der Zuwendungsempfänger einen angemessenen Eigenanteil aufbringt. 
 

Mit dem künftigen Abbau der Jahresfehlbeträge erfolgt gleichzeitig eine Verringe-

rung eines negativen Eigenkapitals bei den betreffenden Kommunen. Sofern nach 

erfolgreichem Abbau der Jahresfehlbeträge noch ein negatives Eigenkapital aus-

gewiesen wird, wird damit letztlich ein Werteverzehr über einen längeren Zeitraum 

abgebildet. Zielsetzung des Gesetzentwurfes ist die nachhaltige Rückführung der 

aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge. Im Übrigen bleibt darauf hin-

zuweisen, dass der Vorschlag des Landkreistages, im Zuge der Maßnahmen zur 

Verbesserung der kommunalen Finanzsituation über den Abbau der Defizite hin-

aus zusätzlich auch negatives Eigenkapital auszugleichen, nicht mit der gleichzei-
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tig erhobenen Forderung auf Verzicht der Umschichtung von den Schlüsselzuwei-

sungen vereinbar sein dürfte. 
 

Der Städteverband teilt mit, dass die Städte Lübeck und Neumünster den ebenfalls 

für die Verteilung der Konsolidierungshilfe innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städ-

te gewählten Maßstab ‚aufgelaufene Fehlbeträge bzw. Jahresfehlbeträge‘ für ge-

rechtfertigt halten. Die Städte Flensburg und Kiel plädieren hingegen für eine Modifi-

zierung des Verteilungskriteriums. Aus Sicht der Landeshauptstadt müsse der lang-

fristige Schuldenstand (hälftig) einbezogen werden, wobei angesichts zahlreicher 

Ausgliederungen bei der Stadt Flensburg auch die ausgegliederten Einrichtungen 

einzubeziehen wären. Die Stadt Flensburg könne sich auch einen Sockelbetrag vor-

stellen, der nach Einwohnerzahlen verteilt wird. 
 

Bewertung: 

Während der Städteverband die aufgelaufenen Defizite als Verteilungsmaßstab für 

die Gewährung der Konsolidierungshilfe bei der Gruppenbildung nach Satz 1 als 

bedarfsgerecht ansieht, gibt er für die Mittelverteilung innerhalb der Gruppe der 

kreisfreien Städte, für die nach § 16 a Abs. 4 Satz 3 ebenfalls die aufgelaufenen 

Defizite maßgeblich sind, eine differenzierte Stellungnahme ab. So stimmen die 

Städte Lübeck und Neumünster diesem Verteilungsmaßstab zu, die Städte Flens-

burg und Kiel hingegen unterbreiten einen abweichenden Verteilungsmodus. Die 

von der Stadt Flensburg vorgeschlagene Verteilung eines Sockelbetrages nach 

Einwohnern steht in keiner Beziehung zu den aufgelaufenen Fehlbeträgen oder 

Jahresfehlbeträgen und wäre somit sachfremd und nicht gerechtfertigt. Die Ein-

wohnerzahlen sind vielmehr ein rechnerischer Bestandteil des bestehenden 

Schlüsselzuweisungssystems. 
 

Auch die von der Landeshauptstadt vorgeschlagene Einbeziehung der Verschul-

dung wäre aus sachlichen Gründen schwer zu vertreten. Bei Berücksichtigung 

dieses Vorschlages stünden für das Ziel des Abbaus aufgelaufener Defizite letzt-

lich weniger Mittel zur Verfügung, da in späteren Jahren Kommunen noch Zuwen-

dungen erhalten würden, obwohl sie ihre aufgelaufenen Defizite bereits abgedeckt 

haben. Da Kassenkredite auch Schulden der Kommunen sind, führt der Abbau der 

Defizite zu einer Verringerung der Verschuldung der kommunalen Haushalte aus 

Kreditmarktmitteln und Kassenkrediten. 
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Sofern die von den Städten Flensburg und Kiel ins Gespräch gebrachten Alterna-

tivvorschläge auf die hohe Disparität der Defizite innerhalb der Gruppe der kreis-

freien Städte abzielen, wäre grundsätzlich eine Deckelung der maximalen Zuwei-

sungshöhe denkbar. Eine solche Regelung wäre jedoch nicht zielführend, da mit 

dem Abbau der Defizite und dem damit verbundenen Herauswachsen einzelner 

Kommunen aus der Konsolidierungshilfe im Laufe der Jahre die Zuwendungen für 

die verbleibenden Empfänger zwangsläufig ansteigen werden. Vor diesem Hinter-

grund wird vorgeschlagen, der Intention des Gesetzentwurfes ‚Abbau der aufge-

laufenen Fehlbeträge und Jahresfehlbeträge‘ folgend die Entwicklung der Fehlbe-

träge auch als Verteilungsmaßstab beizubehalten. 
 

Der Städteverband begrüßt die Übergangsregelung für die Vorlage der Jahresrech-

nungen, hält jedoch mit Blick auf die Stadt Flensburg als Alternative zum starren 

Auslaufen im Jahr 2015 eine flexiblere Lösung für notwendig. Denkbar sei, für Kom-

munen, die noch nicht auf die Doppik umgestellt haben, eine fünfjährige Übergangs-

phase mit Abschlagzahlungen zuzulassen. 
 

Bewertung: 

Die großzügige Übergangsregelung im Gesetzentwurf ermöglicht es Kommunen, 

die ihr Rechnungswesen in absehbarer Zeit auf die Doppik umstellen werden, die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Jahresrechnungen zeitgerecht vor-

zulegen. Eine Übergangsregelung, die im Einzelfall bis zum Ende der zeitlich bis 

2021 befristeten Konsolidierungshilfen gelten kann, wäre insoweit nicht vertretbar. 

Dieses gilt umso mehr, als dass umstellungswillige Kommunen auch von den Er-

fahrungen der Kommunen profitieren können, die ihr Rechnungswesen bereits 

frühzeitig umgestellt haben, so dass bei entsprechenden Vorbereitungen eine er-

folgreiche Umstellung des Rechnungswesens durchaus möglich ist. 

 

e) Unterschiedliches Rechnungswesen (Absatz 5) 

Nach Auffassung des Gemeindetages sei die Gleichsetzung von Fehlbeträgen bei 

kameraler Haushaltsführung mit den Jahresfehlbeträgen bei doppischer Buchführung 

problematisch. Aufgrund nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. Abschrei-

bungen) wiesen Kommunen mit doppischer Buchführung einen höheren Fehlbetrag 

aus mit der Folge, dass bei Gleichsetzung von Fehlbeträgen und Jahresfehlbeträgen 

Kommunen mit doppischer Buchführung begünstigt werden. Gleichzeitig entstehe 



 - 20 - 

das unzutreffende Bild, der weit überwiegenden Mehrheit der kreisangehörigen Ge-

meinden ‚gehe es noch gut‘, während die Defizite der überwiegend doppischen Krei-

se und kreisfreien Städte ‚in die Höhe schießen‘. Der Gemeindetag plädiert für eine 

Bereinigung der Fehlbeträge und Jahresfehlbeträge um nicht zahlungswirksame 

Elemente. 
 

Bewertung: 

Mit der Einführung der Doppik ist die Zielsetzung verbunden, gemessen am Res-

sourcenverbrauch vor Ort ein realitätsnahes Bild über die kommunale Finanzsitua-

tion zu erhalten. Die vom Gemeindetag geforderte ‚Bereinigung‘ doppischer Er-

gebnisse um nicht zahlungswirksame Elemente würde letztlich dieser Zielsetzung 

widersprechen und wäre zudem mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand ver-

bunden. Dem Vorschlag sollte daher nicht gefolgt werden. Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass die potentiellen Empfänger der Konsolidierungshilfe ihr Rechnungswe-

sen bereits ganz überwiegend auf die Doppik umgestellt haben. 
 

Der Städteverband weist darauf hin, dass in den ‚aufgelaufenen Fehlbetrag‘ als Ver-

teilungsschlüssel Fehlbeträge aus früheren Jahren eingehen; die Begründung in 

Nummer 5, Ziff. 5, S. 22 könne anders verstanden werden und bedürfe der Klarstel-

lung. Zusätzlich stelle sich die Frage, wie angesichts der nicht bekannten Höhe der 

Zuweisungsquote das Konsolidierungskonzept bis 2021 verlässlich geplant werden 

könne. 
 

Bewertung: 

In der Begründung zu Artikel 1 Nr. 5 Ziff. 5 werden im zweiten Absatz die Sätze 6 

und 7 klarstellend wie folgt formuliert (vgl. Synopse Seite 32): 

„Auch vor diesem Hintergrund wird bei der Gewährung der Konsolidierungshilfe nicht auf 
den aufgelaufenen Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag des vergangenen Jahres, sondern 
auf den des vorvergangenen Jahres abgestellt. Sofern mit dem Antrag der Kommune auf 
Gewährung von Konsolidierungshilfen für das Jahr 2010 das Rechnungsergebnis 2010 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird, kann zunächst lediglich eine Abschlagszahlung geleistet 
werden; dies gilt für die Folgejahre entsprechend.“ 

 

f) Bewilligungen (Absatz 6) 

Der Gemeindetag führt aus, dass es nach dem Gesetzentwurf im Rahmen der Kom-

petenz des Innenministeriums liege, die Konsolidierungshilfe auch bei Nichteinhal-

tung der Konsolidierungsmaßnahmen vollständig zu gewähren. Der Gesetzentwurf 
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solle bei Nichteinhaltung zwingend vorsehen, dass das Innenministerium eine ange-

messene Kürzung der Konsolidierungshilfe vornehmen muss. 
 

Auch der Städteverband betont, dass im Konfliktfall das Innenministerium nach Be-

teiligung des Finanzministeriums und Anhörung der kommunalen Verbände über die 

Gewährung der Konsolidierungshilfe entscheide. Die Rolle der betroffenen Kommune 

in diesem Entscheidungsprozess sei nicht deutlich. Ferner sei unklar, ob die Konsoli-

dierungshilfe bei nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen ganz oder teilweise 

gekürzt werde – eine Klarstellung im Gesetzestext sei wünschenswert. Der Städte-

verband spricht sich für eine anteilige Kürzung aus. Unklar sei ebenfalls die Frage, 

ob beispielsweise bei Ausbleiben des gewünschten Effekts einzelner Maßnahmen 

die Zuweisungen zu erstatten seien. Das sich dadurch ergebende Erfordernis einer 

regelmäßigen Evaluation und Anpassung solle sich im Gesetzentwurf selbst wieder-

finden. Eine mögliche Rückerstattungspflicht sei auf Fälle zu begrenzen, in denen 

vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund einer Entscheidung der Gemein-

devertretung rückgängig gemacht oder nicht umgesetzt werden. Im Übrigen vermisst 

der Städteverband eine Regelung, dass bei Übererfüllung des Eigenanteils dieser 

auf den Eigenanteil des Folgejahres vorgetragen werden kann. 
 

Im Gesetzestext solle nach Auffassung des Städteverbandes ferner eine Regelung 

aufgenommen werden, wonach der öffentlich-rechtliche Vertrag auch vor Ablauf der 

Vertragslaufzeit durch Nachträge geändert werden kann oder ggf. auch eine Kündi-

gung des Vertrages möglich sei. 
 

Der Landesrechnungshof spricht sich mit Blick auf die noch zu erarbeitende Richtli-

nie dafür aus, in den öffentlich-rechtlichen Verträgen auch die konkreten Auswirkun-

gen in Form von Sanktionen bzw. ‚Vertragsstrafen‘ Regelungen zu treffen, falls ein-

zelne Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Auch der Landes-

rechnungshof spricht sich für eine prozentuale Kürzung der Zuweisung aus. 
 

Bewertung: 

Für den Fall der Nichtumsetzung einzelner Konsolidierungsmaßnahmen sind Re-

gelungen in der Richtlinie aufzunehmen und individuell vertraglich zu vereinbaren. 

In der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5 ist unter Ziff. 4 im letzten Absatz fol-

gender Satz 3 neu einzufügen (vgl. Synopse Seite 31): 

„Näheres dazu ist in der Richtlinie zu regeln sowie in den öffentlich-rechtlichen 
Verträgen zu vereinbaren.“ 
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Unter der Voraussetzung, dass die Umschichtung von den Schlüsselzuweisungen 

unterbleibt, stimmt der Gemeindetag der vorgesehenen Verwendung der für Konsoli-

dierungshilfen nicht benötigten Mittel zugunsten der Fehlbetragszuweisungen zu. 
 

Bewertung: 

Zu der Frage der Umschichtung von den Schlüsselzuweisungen wird auf die Aus-

führungen unter Ziff. 2.1.1 dieser Auswertung verwiesen. Trotz Trennung der An-

spruchsberechtigung besteht zwischen der Konsolidierungshilfe und den Fehlbe-

tragszuweisungen insoweit eine Durchlässigkeit, als dass für den Zweck nicht be-

nötigte Mittel jeweils umgewidmet werden können, sofern dort noch ein Bedarf be-

steht. Diese Durchlässigkeit folgt der Zielsetzung, die Defizite im gesamten kom-

munalen Bereich innerhalb von zehn Jahren nachhaltig zurückzuführen. Sofern 

die vorhandenen Mittel weder für Konsolidierungshilfen noch für Fehlbetragszu-

weisungen benötigt werden, wären eine Rückführung der Landesmittel und eine 

Aufhebung der Umschichtung von den Schlüsselzuweisungen zu prüfen. 

 

g) Sonstige Anmerkungen 

Nach Auffassung des Städteverbandes ist im Gesetzentwurf eine Regelung aufzu-

nehmen, nach der Kommunen auch bei vorzeitigem Haushaltsausgleich Konsolidie-

rungshilfen zum Abbau ihrer Verschuldung und zur Sicherstellung der dauerhaften 

finanziellen Leistungsfähigkeit erhalten können. Dafür seien der Verteilungsschlüssel 

(Absatz 4) sowie die mögliche Mittelübertragung zugunsten der Fehlbetragszuwei-

sungen (Absatz 6) zu modifizieren. 
 

Bewertung: 

Die Konsolidierungshilfe stellt für Kommunen mit besonderen Finanzproblemen 

ein Surrogat für die heute bestehenden Fehlbetragszuweisungen dar. Sowohl bei 

der Konsolidierungshilfe als auch bei den Fehlbetragszuweisungen geht es im Er-

gebnis um den Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge. Ei-

ne davon abweichende Mittelverwendung kann nicht in Betracht kommen. 
 

Der Gemeindetag bittet um Prüfung, ob angesichts der Unterschiedlichkeit der be-

troffenen Kommunen bei der Veranschlagung der Fehlbeträge der gesamte Haushalt 

betrachtet werden könne, oder ob nicht eine Konzentration auf den Kernhaushalt 

stattfinden müsse. 
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Bewertung: 

Durch eine Konzentration nur auf bestimmte Bereiche des Haushalts würden folg-

lich andere Bereiche und damit mögliches Konsolidierungspotential ausgespart 

bleiben. Bei der Frage nach möglichen Einsparungen muss der gesamte Haushalt 

in den Blick genommen werden. § 75 Abs. 3 GO bezieht sich insoweit auch auf 

den Ausgleich des gesamten Haushalts. 
 

Alle kommunalen Verbände weisen darauf hin, dass zur Konkretisierung die Umset-

zungsrichtlinie zügig vorgelegt werden sollte. Der Städteverband regt an, im Rahmen 

der Richtlinie für die Anträge und das Konzept entsprechende Muster vorzugeben. 
 

Bewertung: 

Eine untergesetzliche Richtlinie, die kurzfristig zu erarbeiten ist, wird Gegenstand 

weiterer Gespräche mit den kommunalen Verbänden sein. 

 

2.1.4 Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (§ 16 b FAG) 

Der Gemeindetag sieht unter Hinweis auf frühere Vorschläge in dem jetzigen Ge-

setzentwurf die Chance zur Reform der Fehlbetragszuweisungen. Die Einführung 

von Konsolidierungshilfen eröffne die Möglichkeit, die Fehlbetragszuweisungen für 

die verbleibenden Kommunen wieder zu einem wirksamen Instrument zu machen. 

Daran sei auch die vorgeschlagene Mittelverteilung zu messen. In diesem Zusam-

menhang hinterfragt der Gemeindetag die Dotationshöhe der Fehlbetragszuweisun-

gen unter Hinweis auf einen Anstieg defizitärer Kommunen und fordert einen ent-

sprechenden Nachweis. Zielsetzung müsse sein, den verbleibenden Gemeinden 

wieder stärker zu helfen als bisher. 
 

Auch der Landkreistag kritisiert, dass durch den Gesetzentwurf nicht sichergestellt 

werde, dass die künftigen Empfänger von Fehlbetragszuweisungen gegenüber der 

geltenden Regelung nicht schlechter gestellt würden. Zwar werde im Gesetzentwurf 

darauf hingewiesen, dass die künftigen Empfänger von Fehlbetragszuweisungen 

2009 etwa 10 Mio. Euro Fehlbetragszuweisungen erhalten hätten. Nicht sicherge-

stellt sei, dass die zusätzlichen 5 Mio. Euro angesichts des ab 2010 zu erwartenden 

Anstiegs der Fehlbeträge ausreichen werden. 
 

Bewertung: 

Zutreffend ist, dass sich – gemessen an den bisherigen Fehlbetragszuweisungs-

empfängern, die keinen Zugang zur Konsolidierungshilfe erhalten – durch die Do-
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tationshöhe von 15 Mio. Euro ein Zuwachs gegenüber den bisherigen Fehlbe-

tragszuweisungen ergibt. Bei dem Hinweis, dieser Zuwachs sei möglicherweise 

nicht auskömmlich, einem künftig gestiegenen Bedarf Rechnung tragen zu kön-

nen, muss berücksichtigt werden, dass bei Beibehaltung des bestehenden Be-

darfsfonds ebenfalls kein höherer Betrag zur Abdeckung ansteigender Defizite zur 

Verfügung stünde. 
 

Im Übrigen steht die Befürchtung, die Dotation der Fehlbetragszuweisungen sei 

nicht auskömmlich, im Widerspruch zu der Forderung, auf die Umschichtung von 

den Schlüsselzuweisungen ersatzlos zu verzichten. Bei einer Reduzierung der 

insgesamt für Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation zur Verfügung 

stehenden Mittel wäre auch die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene Dotations-

höhe für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuwei-

sungen zu überprüfen. 
 

Auch bei den Fehlbetragszuweisungen bestehe nach Einschätzung des Gemeinde-

tages das Problem der Gleichbehandlung kameraler Fehlbeträge und doppischer 

Jahresfehlbeträge mit der Folge einer Verzerrung der tatsächlichen Verhältnisse zu 

Lasten der kameral rechnenden Kommunen. 
 

Bewertung: 

Auf die Ausführungen zu Ziff. 2.1.3 Buchst. e) dieser Auswertung wird hingewie-

sen. 
 

Unter Hinweis auf die Regelung in § 16 a Abs. 4 regt der Landkreistag an, den im 

Begründungstext enthaltenen Hinweis im Gesetzestext aufzunehmen, dass die bis 

zum 31. Dezember des Vorjahres aufgelaufenen Fehlbeträge den Verteilungsmaß-

stab bilden. Eine solche Regelung habe dann die gleiche Rechtsqualität wie bei der 

gesetzlichen Regelung zur Konsolidierungshilfe. 
 

Bewertung: 

Aus der Begründung zum Gesetzentwurf ergibt sich, dass für die Gewährung von 

Fehlbetragszuweisungen ausschließlich die zum Ende des vergangenen Jahres 

aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge – unabhängig von der Zugehö-

rigkeit zu einer Kommunalgruppe – den Verteilungsmaßstab bilden sollten. Klar-

stellend sollte in der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 6 im letzten Satz des drit-
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ten Absatzes vor den Worten ‚Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge‘ das Wort ‚un-

vermeidlichen‘ eingefügt werden (vgl. Synopse Seite 35).  
 

Die Regelung zur Konsolidierungshilfe (§ 16 a) sieht in Absatz 4 im Hinblick auf 

die dort vorgenommene Kontingentbildung zwischen kreisfreien Städten einerseits 

sowie kreisangehörigen Gemeinden und Kreisen andererseits eine gesetzliche 

Regelung vor. 

 

2.1.5 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen (§ 17 FAG) 

Der Gemeindetag begrüßt die Einführung von Sonderbedarfszuweisungen zuguns-

ten des kreisangehörigen Bereichs – dies entspreche einem früheren Vorschlag des 

Gemeindetages. 
 

Auch der Landesrechnungshof unterstützt die Bereitstellung von Mitteln für Sonder-

bedarfszuweisungen als flexibel und zielgerichtet einsetzbares Instrument des Fi-

nanzausgleichs. 
 

Der Landkreistag kritisiert, dass vorrangig defizitäre kreisangehörige Gemeinden 

Empfänger von Sonderbedarfszuweisungen sein sollen. Der Landkreistag spricht 

sich gegen die Eingrenzung des Empfängerkreises aus und erwartet insofern eine 

Korrektur. 
 

Bewertung: 

Der Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge und Jahresfehlbeträge steht im Zent-

rum des Gesetzentwurfes, so dass vorerst nur ein geringer Betrag für Sonderbe-

darfszuweisungen bereitgestellt werden kann. Bei einer erfolgreichen Rückführung 

der aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge wäre langfristig auch eine 

Erhöhung des Ansatzes für Sonderbedarfszuweisungen denkbar; in diesem Zu-

sammenhang wäre dann auch eine generelle Öffnung des potentiellen Empfän-

gerkreises zu prüfen. 
 

Zur Klarstellung wird vorgeschlagen, den zweiten Absatz der Begründung zu Arti-

kel 1 Nr. 7 um folgenden Satz zu ergänzen (vgl. Synopse Seite 36): 

„Wegen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel für Sonderbedarfszu-
weisungen und der erheblichen Auswirkungen von kreditfinanzierten Investitionen 
bei kleineren Gemeinden auf die Schulden je Einwohner sollen Sonderbedarfszu-
weisungen vorrangig kreisangehörigen Gemeinden, die im vergangenen Jahr 
Konsolidierungshilfe oder Fehlbetragszuweisungen erhalten haben, gewährt wer-
den.“ 
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2.1.6 Gewährung von Fehlbetragszuweisungen und Sond erbedarfszuweisun-

gen durch die Kreise (§ 18 FAG) 

Zu der vorgesehenen Regelung, die bis 2014 geltende Befristung der pflichtigen Do-

tation der Kreisfonds aufzuheben, enthalten die vorgelegten Stellungnahmen keine 

Ausführungen. Der Gemeindetag greift jedoch einen bereits früher mehrfach unter-

breiteten Vorschlag auf, die Zuständigkeitsabgrenzung für die Gewährung von Fehl-

beträgen unter 80 Tsd. Euro durch die Kreise aufzugeben und somit für sämtliche 

Fehlbetragszuweisungen – unabhängig von der Höhe – die Zuständigkeit des In-

nenministeriums zu begründen. 
 

Bewertung: 

Die Kompetenzverteilung zwischen Innenministerium und den Landrätinnen und 

Landräten als allgemeine untere Landesbehörde hat sich in der Praxis – auch aus 

verwaltungsökonomischen Gründen – bewährt. Ein Aufgreifen des Vorschlages 

würde zudem bedeuten, dass die heute von den Kreisen bereitgestellten Mittel für 

Fehlbetragszuweisungen in Zukunft durch den Bedarfsfonds aufgebracht werden 

müssten. Damit stünden insgesamt weniger Mittel zur Abdeckung aufgelaufener 

Defizite zur Verfügung. Die bestehende Kompetenzverteilung sollte daher nicht 

geändert werden. 

 

2.1.7 Übergangsregelung für die Gewährung von Schlü sselzuweisungen bei 

Gemeindefusionen (§ 8 Abs. 3) 

Der Gemeindetag hält die Übergangsregelung im Grundsatz für sinnvoll und stimmt 

dieser zu. Der Übergangszeitraum von drei Jahren sei angemessen, dürfe jedoch 

nicht überschritten werden. Die übrigen Verbände und der Landesrechnungshof ge-

hen in ihren Stellungnahmen auf die Übergangsregelung nicht ein. 
 

Bewertung: 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Übergangsregelung sollte beibehalten werden. 

Da die Synergieeffekte je nach Bedingungen des Einzelfalls unterschiedlich hoch 

ausfallen, wird vorgeschlagen, in der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 3 im zwei-

ten Absatz nach der Tabelle den ersten Satz wie folgt zu formulieren (vgl. Seite 23 

der Synopse): 

„Diese finanziellen Nachteile, denen auch Synergieeffekte gegenüberstehen, sol-
len für einen Übergangszeitraum von drei Jahren ausgeglichen werden.“ 
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2.1.8 Weitere Änderungen zu Artikel 1 des Gesetzent wurfes 

Aus Gründen der Präzisierung sowie Aktualisierung vorhandener Daten werden fol-

gende Änderungen vorgeschlagen: 
 

a) In der Überschrift zum Gesetzentwurf wird die Kurzbezeichnung in ‚Kommunal-

haushaltskonsolidierungsgesetz‘ geändert (vgl. Seite 1 der Synopse) 
 

b) Unter Buchstabe B. des Vorblatts – Lösung – ist der erste Satz im letzten Absatz 

wie folgt zu fassen (vgl. Seite 3 der Synopse): 

„Zusammen mit den Mitteln des bestehenden Kommunalen Bedarfsfonds in Höhe 
von 50,0 Mio. Euro jährlich stehen damit ab 2012 bis einschließlich 2021 jährlich 
insgesamt 95,0 Mio. Euro zur Verfügung, die wie folgt verwendet werden sollen:“ 

 

c) Unter Bezugnahme auf die aktuelle Fortschreibung des Berichts des Innenminis-

teriums zur ‚Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein‘ ist unter Ziff. 1 

der allgemeinen Begründung im zweiten Absatz unterhalb der zweiten Tabelle 

folgender Satz anzufügen (vgl. Seite 15 der Synopse): 

„Nach derzeitigen Erkenntnissen ist für Ende 2010 mit einem Anstieg der aufge-
laufenen Defizite auf etwa 750 bis 800 Mio. Euro zu rechnen.1“ 
 

Dieser Satz ist mit einem Verweis in Form einer Fußnote auf den aktuellen Fi-

nanzbericht zu versehen; die bisherigen Fußnoten verschieben sich entspre-

chend. 
 

d) In der allgemeinen Begründung ist unter Ziff. 1 die dritte Tabelle um die aktuellen 

Daten zum Kassenkreditbestand für das Jahr 2010 zu ergänzen (vgl. Seite 16 der 

Synopse); in diesem Zusammenhang ist die Fußnote 2 (neu) um folgenden Hin-

weis zu ergänzen (vgl. Seite 15 der Synopse): 

„(Die Angabe für das Jahr 2010 ist einer Presseinformation des Statistischen Am-
tes entnommen worden - www. http://www.statistik-nord.de/publikationen/ publika-
tionen/presseinformationen/finanzen-steuern-und-oeff.-dienst)“ 
 

Ferner ist der letzte Satz unterhalb der dritten Tabelle wie folgt zu fassen (vgl. 

Seite 16 der Synopse): 

„Für die Jahre 2009 und 2010 ist wieder eine deutliche Zunahme festzustellen.“ 
 

e) In der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 5 ist unter Ziff. 1 in der Fußnote 3 (neu) 

der aktuelle Bericht des Innenministeriums in Bezug zu nehmen (vgl. Seite 25 der 

Synopse); ferner ist der letzte Absatz um folgenden Satz zu ergänzen (vgl. Seite 

26 der Synopse): 
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„Für 2010 ist nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Anstieg der aufgelaufe-
nen Defizite auf etwa 750 bis 800 Mio. Euro zu rechnen.“ 

 

f) In der Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 7 werden im zweiten Absatz die Sätze 1 

bis 3 wie folgt formuliert (vgl. Seite 36 der Synopse): 

„Nach vorab veröffentlichten Presseinformationen des Statistischen Amtes für 
Hamburg und Schleswig-Holstein4 zum noch ausstehenden Bericht „Öffentliche 
Schulden in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010“ belief sich die kommu-
nale Verschuldung Ende 2010 ohne Kassenkredite auf rd. 2,8 Mrd. Euro oder 994 
Euro pro Einwohner. Dabei ergibt sich innerhalb der kommunalen Familie auch 
hinsichtlich der Verschuldung ein sehr heterogenes Bild. Während ausweislich 
der Presseinformation 352 Gemeinden und damit knapp ein Drittel aller Gemein-
den schuldenfrei waren, wiesen häufig gerade defizitäre Kommunen einen über-
durchschnittlichen Schuldenstand aus.“ 
 

Die in Bezug genommene Presseinformation ist mit folgender Fußnote zu verse-

hen (vgl. Seite 36 der Synopse): 

„4 Pressinformation des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein 
– www.http://www.statistik-nord.de/publikationen/publikationen/ 
presseinformationen/finanzen-steuern-und-oeff.-dienst“ 

 

2.2 Artikel 2 – Ermächtigung zur Aufnahme von Kredi ten zur Ablösung von 

Kassenkrediten 

Der Städteverband begrüßt die Absicht der Landesregierung, den Kommunen, die für 

die Jahre 2009 oder 2010 Fehlbetragszuweisungen erhalten haben, die Möglichkeit 

einzuräumen, ihren Ende 2011 vorhandenen Bestand an Kassenkrediten durch or-

dentliche Kredite abzulösen. 
 

Der Gemeindetag sieht die Regelung in Artikel 2 hingegen kritisch. Zwar möge die 

Regelung für die betroffenen Kommunen ein sinnvoller Schutz vor Risiken sein. 

Gleichzeitig bedeute sie jedoch eine Abkehr vom Prinzip, dass Kredite nur für Investi-

tionen aufgenommen werden dürfen (§ 85 Abs. 1 GO), sowie die Legalisierung eines 

Zustandes, der mit der kurzfristigen liquiditätssichernden Funktion der Kassenkredite 

nach § 87 GO nicht vereinbar sei. Letztlich stelle § 85 Abs. 1 GO eine Schulden-

bremse für den kommunalen Bereich dar, die mit der Regelung nicht unerheblich 

aufgeweicht werde. 
 

Bewertung: 

Die Einwände des Gemeindetages sind nachvollziehbar. Gleichwohl ist angesichts 

der erreichten Dimension der Kassenkredite und des damit verbundenen Zinsän-

derungsrisikos die einmalige Ermächtigung zur Umschichtung in ordentliche Kredi-
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te, deren Laufzeit bis 2021 begrenzt ist, vertretbar. Letztlich obliegt es der Ent-

scheidung der einzelnen Kommune, ob sie zur Begrenzung des Zinsrisikos von 

der Ausnahmeregelung Gebrauch macht. Die Regelung sollte beibehalten werden. 

 

2.3 Artikel 3 – Übertragung der Ermächtigung zum Er lass von Rechtsvor-

schriften nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 

Der Gemeindetag äußert gegen die vorgesehene Regelung keine Bedenken. 

Die übrigen Verbände sowie der Landesrechnungshof äußern sich in ihren Stellung-

nahmen zu der Regelung nicht. 
 

Bewertung: 

Die Regelung sollte beibehalten werden. 

 


